VONOVIA SE

Bochum

ISIN DEOOOAIML7J1
WKN A1ML7]

Ordentliche Hauptversammlung von Vonovia SE
am Donnerstag, den 21. Mai 2026 um 10:00 Uhr

Die Hauptversammlung findet im RuhrCongress Bochum, Stadionring 20, 44791 Bochum, statt.
ERLAUTERUNGEN ZU DEN RECHTEN DER AKTIONARE

(nach Art. 56 SE-VO, 8 50 Abs. 2 SEAG, § 122 Abs. 2 AktG, § 126 Abs. 1 AktG, § 127
AktG und § 131 AktG)

Die Einberufung der Hauptversammlung enth&lt bereits Angaben zu den Rechten der Aktiondare
nach Art. 56 der Verordnung tber das Statut der Européischen Gesellschaft (SE-VO), § 50 Abs. 2
des Gesetzes zur Ausfuhrung der SE-VO (SEAG), § 122 Abs. 2 Aktiengesetz (AktG), § 126 Abs. 1
AktG, 8§ 127 AktG und § 131 AktG.

Die fiir Aktiengesellschaften mit Sitz in Deutschland maRgeblichen Vorschriften, insbesondere
des Handelsgesetzbuchs (HGB) und des AktG, finden auf Vonovia SE aufgrund der
Verweisungsnormen des Art. 5, Art. 9 Abs. 1 lit. ¢) ii), Art. 53 sowie Art. 61 der SE-VO

Anwendung, soweit sich aus speziellen VVorschriften der SE-VO nichts anderes ergibt.

Die nachstehenden Ausfiihrungen dienen — ergédnzend zu den in der Einberufung der
Hauptversammlung bereits enthaltenen Angaben — der weiteren Erlduterung zu den Rechten der

Aktionére.

1. Antrage von Aktiondren auf Erganzung der Tagesordnung gemaR Art. 56 SE-VO,
8 50 Abs. 2 SEAG, § 122 Abs. 2 AktG

Ein Aktiondr oder mehrere Aktionéare, deren Anteile zusammen funf Prozent des Grundkapitals
oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 (dies entspricht 500.000 Aktien) erreichen,



koénnen verlangen, dass Gegenstande auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden.
Dieses Quorum ist gemaR Art. 56 S.3 SE-VO in Verbindung mit 8 50 Abs.2 SEAG fir
Erganzungsverlangen der Aktionare einer Europaischen Aktiengesellschaft (SE) erforderlich; § 50
Abs. 2 SEAG entspricht dabei inhaltlich der Regelung des § 122 Abs. 2 AktG.

Jedem neuen Gegenstand muss eine Begriindung oder eine Beschlussvorlage beiliegen.

Ein solches Ergéanzungsverlangen ist schriftlich (8 126 des Birgerlichen Gesetzbuchs (BGB)) oder
in elektronischer Form, d.h. unter Verwendung einer qualifizierten elektronischen Signatur
(8 126a BGB), an den Vorstand zu richten und muss der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der
Versammlung zugehen; der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung sind dabei nicht
mitzurechnen. Letztmdglicher Zugangstermin ist also Montag, 20. April 2026, 24:00 Uhr. Spéter

zugegangene Erganzungsverlangen werden nicht bericksichtigt.
Etwaige Erganzungsverlangen bitten wir, an folgende Adresse zu Gbermitteln:

Vonovia SE
- Vorstand -
Universitatsstrale 133
44803 Bochum

Bei Nutzung der elektronischen Form (8 126a BGB) sind Ergénzungsverlangen per E-Mail an

hauptversammlung@vonovia.de zu Ubermitteln.

Bekanntzumachende Erganzungen der Tagesordnung werden unverzlglich nach Zugang des
Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht. Sie werden aulerdem auf der Internetseite der
Gesellschaft unter https://www.vonovia.com/investoren/hv bekannt gemacht und den Aktionaren
nach § 125 Abs. 1 S. 3, Abs. 2 AktG mitgeteilt.

2. Gegenantrage und Wahlvorschlage von Aktionaren gemafd § 126 und § 127 AktG

Jeder Aktionér hat das Recht, einen Gegenantrag gegen die Vorschldge von Vorstand und/oder
Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung zu stellen sowie Wahlvorschléage zur Wahl
des Abschlussprifers und des Prifers fur die  Nachhaltigkeitsberichterstattung

(Tagesordnungspunkt 5) sowie zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern (Tagesordnungspunkt 8)


https://www.vonovia.com/investoren/hv

zu machen. Gegenantrdge, Wahlvorschlage und sonstige Anfragen von Aktiondren zur

Hauptversammlung sind ausschlief3lich an

Vonovia SE
- Rechtsabteilung -
Universitatsstrale 133
44803 Bochum

E-Mail: hauptversammlung@vonovia.de

zu Ubermitteln. Anderweitig adressierte Gegenantrdge und Wahlvorschldge missen nicht

zuganglich gemacht werden.
Ein Gegenantrag und dessen etwaige Begriindung brauchen nicht zugénglich gemacht zu werden,
1. soweit sich der Vorstand durch das Zuganglichmachen strafbar machen wirde,

2. wenn der Gegenantrag zu einem gesetz- oder satzungswidrigen Beschluss der

Hauptversammlung fuhren wirde,

3. wenn die Begrundung in wesentlichen Punkten offensichtlich falsche oder irrefiihrende

Angaben oder wenn sie Beleidigungen enthalt,

4. wenn ein auf denselben Sachverhalt gestiitzter Gegenantrag des Aktionars bereits zu einer

Hauptversammlung der Gesellschaft nach § 125 AktG zuganglich gemacht worden ist,

5. wenn derselbe Gegenantrag des Aktionars mit wesentlich gleicher Begriindung in den
letzten flnf Jahren bereits zu mindestens zwei Hauptversammlungen der Gesellschaft nach
8§ 125 AktG zuganglich gemacht worden ist und in der Hauptversammlung weniger als der

zwanzigste Teil des vertretenen Grundkapitals fir ihn gestimmt hat,

6. wenn der Aktiondr zu erkennen gibt, dass er an der Hauptversammlung nicht teilnehmen

und sich nicht vertreten lassen wird, oder

7. wenn der Aktiondr in den letzten zwei Jahren in zwei Hauptversammlungen einen von ihm

mitgeteilten Gegenantrag nicht gestellt hat oder nicht hat stellen lassen.



Fur das Zugénglichmachen von Wahlvorschldgen und deren etwaigen Begriindungen gilt
sinngemél dasselbe. Ferner braucht der Vorstand Vorschldge fir die Wahl von Abschlussprifern
und Aufsichtsratsmitgliedern nicht zugénglich zu machen, wenn sie nicht den Namen, den
ausgetbten Beruf und den Wohnort der vorgeschlagenen Kandidaten, bei juristischen Personen
die Firma und den Sitz, enthalten. Wahlvorschlagen fir Aufsichtsratskandidaten sind ferner
Angaben zu etwaigen Mitgliedschaften der Kandidaten in anderen gesetzlich zu bildenden

Aufsichtsraten beizufligen. Wahlvorschlédge kénnen, missen aber nicht begriindet werden.

Eine Begrindung von Gegenantrdgen und Wahlvorschldgen braucht nicht zugénglich gemacht zu
werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen betrégt. Stellen mehrere Aktionare
Gegenantrdge zu demselben Gegenstand der Beschlussfassung oder machen sie gleiche
Wahlvorschléage, so kann der Vorstand die Gegenantrage oder Wahlvorschléage nebst etwaigen

Begriindungen zusammenfassen.

Gegenantrage und Wahlvorschlage, die der Gesellschaft unter der vorstehend angegebenen
Adresse mindestens 14 Tage vor der Versammlung, wobei der Tag des Zugangs und der Tag der
Hauptversammlung nicht mitzurechnen sind, also spatestens am Mittwoch, den 6. Mai 2026,
24:00 Uhr, zugegangen sind, werden nach MaRgabe der 8§88 126, 127 AktG einschlielich des
Namens des Aktionars, einer etwaigen Begrindung und einer etwaigen Stellungnahme der
Verwaltung unverzuglich uber  die Internetseite der Gesellschaft unter

https://www.vonovia.com/investoren/hv zuganglich gemacht.

Gegenantrage sind nur dann von der Versammlungsleiterin zu beachten, wenn sie wéhrend der
Hauptversammlung gestellt werden. Das Recht eines jeden Aktiondrs, wahrend der
Hauptversammlung Gegenantrage auch ohne vorherige und fristgerechte Ubermittlung an die

Gesellschaft zu stellen, bleibt unberhrt.
3. Auskunftsrecht der Aktionare in der Hauptversammlung

Nach 8 131 Abs. 1 AktG ist jedem Aktiondr auf Verlangen in der Hauptversammlung vom
Vorstand Auskunft tber Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemélen
Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Auskunftsverlangen sind in der
Hauptversammlung mindlich im Rahmen der Aussprache zu stellen. Diese Auskunftspflicht des


https://www.vonovia.com/investoren/hv

Vorstands erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschéaftlichen Beziehungen der Gesellschaft
zu einem verbundenen Unternehmen sowie auf die Lage des Konzerns und der in den

Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen.
Der Vorstand darf die Auskunft verweigern,

1. soweit die Erteilung der Auskunft nach vernunftiger kaufmannischer Beurteilung geeignet
ist, der Gesellschaft oder einem verbundenen Unternehmen einen nicht unerheblichen

Nachteil zuzufligen;
2. soweit sie sich auf steuerliche Wertansatze oder die HOhe einzelner Steuern bezieht;

3. Uber den Unterschied zwischen dem Wert, mit dem Gegenstdnde in der Jahresbilanz
angesetzt worden sind, und einem héheren Wert dieser Gegensténde, es sei denn, dass die

Hauptversammlung den Jahresabschluss feststellt;

4. Uber die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, soweit die Angabe dieser Methoden im
Anhang ausreicht, um ein den tatsachlichen Verhdltnissen entsprechendes Bild der
Vermdogens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft im Sinne des 8 264 Abs. 2 HGB zu

vermitteln; dies gilt nicht, wenn die Hauptversammlung den Jahresabschluss feststellt;
5. soweit sich der Vorstand durch die Erteilung der Auskunft strafbar machen wiirde; oder

6. soweit die Auskunft auf der Internetseite der Gesellschaft (iber mindestens sieben Tage vor

Beginn und in der Hauptversammlung durchgangig zugénglich ist.

Nach § 16.2 S. 3 der Satzung der Gesellschaft ist die Versammlungsleiterin erméchtigt, das Frage-
und Rederecht der Aktionére zeitlich angemessen zu beschranken. Sie ist insbesondere berechtigt,
zu Beginn der Hauptversammlung oder wahrend ihres Verlaufs einen zeitlich angemessenen
Rahmen fir den gesamten Hauptversammlungsverlauf, fir den einzelnen Tagesordnungspunkt

oder fur den einzelnen Frage- oder Redebeitrag festzusetzen.



	1. Anträge von Aktionären auf Ergänzung der Tagesordnung gemäß Art. 56 SE-VO, § 50 Abs. 2 SEAG, § 122 Abs. 2 AktG
	2. Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 126 und § 127 AktG
	1. soweit sich der Vorstand durch das Zugänglichmachen strafbar machen würde,
	2. wenn der Gegenantrag zu einem gesetz- oder satzungswidrigen Beschluss der Hauptversammlung führen würde,
	3. wenn die Begründung in wesentlichen Punkten offensichtlich falsche oder irreführende Angaben oder wenn sie Beleidigungen enthält,
	4. wenn ein auf denselben Sachverhalt gestützter Gegenantrag des Aktionärs bereits zu einer Hauptversammlung der Gesellschaft nach § 125 AktG zugänglich gemacht worden ist,
	5. wenn derselbe Gegenantrag des Aktionärs mit wesentlich gleicher Begründung in den letzten fünf Jahren bereits zu mindestens zwei Hauptversammlungen der Gesellschaft nach § 125 AktG zugänglich gemacht worden ist und in der Hauptversammlung weniger a...
	6. wenn der Aktionär zu erkennen gibt, dass er an der Hauptversammlung nicht teilnehmen und sich nicht vertreten lassen wird, oder
	7. wenn der Aktionär in den letzten zwei Jahren in zwei Hauptversammlungen einen von ihm mitgeteilten Gegenantrag nicht gestellt hat oder nicht hat stellen lassen.

	3. Auskunftsrecht der Aktionäre in der Hauptversammlung
	1. soweit die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geeignet ist, der Gesellschaft oder einem verbundenen Unternehmen einen nicht unerheblichen Nachteil zuzufügen;
	2. soweit sie sich auf steuerliche Wertansätze oder die Höhe einzelner Steuern bezieht;
	3. über den Unterschied zwischen dem Wert, mit dem Gegenstände in der Jahresbilanz angesetzt worden sind, und einem höheren Wert dieser Gegenstände, es sei denn, dass die Hauptversammlung den Jahresabschluss feststellt;
	4. über die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, soweit die Angabe dieser Methoden im Anhang ausreicht, um ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft im Sinne des § 264 Abs. 2 HGB...
	5. soweit sich der Vorstand durch die Erteilung der Auskunft strafbar machen würde; oder
	6. soweit die Auskunft auf der Internetseite der Gesellschaft über mindestens sieben Tage vor Beginn und in der Hauptversammlung durchgängig zugänglich ist.


